
 

 

 
A n t r a g : 

 
I. Der BPU beauftragt die Verwaltung 

die in der beigefügten Anlage 1 dar-
gestellte geänderte Straßen- und 
Wegeführung umzusetzen. 

II. Der BPU stimmt der Oberflächenge-
staltung der geänderten Straßen- 
und Wegeführung, wie in Ziffer 2 
beschrieben zu und beauftragt die 
Verwaltung diese umzusetzen. 

 
 


